
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Sedac chemische Erzeugnisse GmbH (nachfolgend Sedac genant)

§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Sedac und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt Sedac nicht an, es sei denn, Sedac hätte ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluß und Rücktritt
Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Sedac ist berechtigt, das in der Bestellung liegende 
Vertragsangebot anzunehmen. Die Annahme kann entweder durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt 
werden. Bestellt der Kunde die Ware auf elektronischem Wege, erhält er unverzüglich eine Zugangsbestätigung. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine 
Annahme der Bestellung dar. Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern ist Sedac zum Rücktritt berechtigt.

§ 3 Lieferung 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Die Lieferkosten gehen zu Lasten des 
Kunden. Ist der Kunde Kaufmann geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Lieferung den Betrieb von Sedac verlassen hat. Ist der Kunde 
Verbraucher, ist für den Gefahrübergang der Zeitpunkt der Übergabe maßgeblich. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.

§ 4 Zahlung, Fälligkeit und Verzug, Aufrechnung und Zurückbehaltung
Soweit nicht anders vereinbart ist die Zahlung ausschließlich per Nachnahme oder Vorkasse möglich. Die Belieferung auf Rechnung ist nach 
Vereinbarung möglich, sofern der Kunde Kaufmann ist. Sedac kann die Belieferung auf Rechnung von der Zustimmung einer Warenkreditversicherung 
abhängig machen. Bei elektronischen Zahlungsverfahren (z.B. Kreditkarte, Paybox) erfolgt die Belastung unmittelbar nach der Bestellung. Bei den offline 
Zahlungsmethoden (z.B. Nachnahme) zahlen Sie nach Erhalt der Ware.
Rechnungen werden unabhängig von der gewählten Zahlungsart innerhalb von 30 Tagen fällig. Nach Ablauf der Frist kommt der Kunde in Zahlungs-
verzug. Im Falle des Zahlungsverzuges ist Sedac berechtigt, über die gesetzlichen Verzugszinsen hinaus einen höheren Verzugsschaden gegen Nachweis 
geltend zu machen. Außerdem trägt der Kunde die erforderlichen Mahngebühren (je 5,- EUR) und eventuelle Inkasso-, Anwalts- und Gerichtskosten. Ein 
Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von Sedac anerkannt sind. Außerdem ist er 
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Bei Verträgen mit Verbrauchern behält sich Sedac das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit 
Kaufleuten verbleibt gelieferte Ware bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden bestehenden Ansprüche im Eigentum von Sedac.

§ 6 Rückgaberecht, Rückerstattung des Kaufpreises
Sedac garantiert ein zweiwöchiges Rückgaberecht. Rücksendungen können ohne Angabe von Gründen veranlasst werden. Die Ware sollte sich in 
Originalverpackung befinden. Sofern eine Vorauszahlung geleistet wurde (z.B. per Nachnahme, Bankeinzug oder Kreditkartenzahlung), wird der 
Kaufpreis umgehend zurückerstattet. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Rückgaberechts der Kunde, es sei denn, die gelieferte Ware 
entspricht nicht der bestellten Ware. Rücksendungen müssen stets ausreichend frankiert sein. Unfreie Rücksendungen sind nicht zulässig. Steht dem 
Kunden eine kostenfreie Rücksendung zu, werden die Rücksendekosten mit der Erstattung des Kaufpreises zurückerstattet. Kosten für Strafporti auf 
Grund nicht ausreichend frankierter Rücksendungen oder Kosten unfreier Rücksendungen werden bei der Erstattung des Kaufpreises in Abzug gebracht.

§ 7 Mängelgewährleistung und Haftung
Nach Wareneingang sind Beanstandungen spätestens innerhalb von 8 Tagen schriftlich geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Lieferung als 
ordnungsgemäß ausgeführt. Berechtigte Mängelrügen können nur im Rahmen der Minderung geltend gemacht werden, ein Recht auf Zahlungsver-
zögerung oder Aufrechnung kann aus einer Mängelrüge nicht abgeleitet werden. Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn sich die Ware noch 
in der ursprünglichen Verpackung befindet und sachgemäß gelagert, bzw. nach unseren Vorschriften verarbeitet wurde. Unsere schriftliche oder 
mündliche anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich, auch in Bezug auf die etwaigen Schutzrechte Dritter und befreit den Käufer nicht davon, 
die Eignung eines Produktes für die beabsichtigte Verwendung durch einen Probeversuch zu überprüfen. Technische Änderungen im Sinne des 
Fortschritts, sowie Änderungen in Form und Farbe behalten wir uns vor. Trotz alle Sorgfalt bei der Zusammenstellung unserer Kataloge können 
Druckfehler vorkommen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hierfür keine Haftung übernehmen können.
Liegt ein von Sedac zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, ist Sedac nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 
Ist Sedac zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus 
Gründen, die Sedac zu vertreten hat, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Sedac 
haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet Sedac nicht für entgangenen Gewinn oder für 
sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die Haftung von Sedac ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Garantie
Sedac verpflichtet sich, keine Waren anzubieten, die außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen liegen. Sedac speichert nur personenbezogene Daten, die 
im Rahmen von Bestellungen, dem E-Mail-Benachrichtigungsdienst und anderen Leistungen und Services benötigt werden. Der Besteller stimmt dieser 
Datenerfassung mit der Nutzung von Sedac-Leistungen, sowie deren Verarbeitung und Nutzung durch Sedac und deren Beauftragte ausdrücklich zu. 
Sedac garantiert, dass darüber hinaus gehende Daten nur anonymisiert oder aber mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden gespeichert werden. Jeder 
Kunde hat das Recht auf die Mitteilung über den Umfang, Inhalt und Zweck der über ihn gespeicherten Daten. Er darf jederzeit Berichtigung, Sperrung 
oder ggf. Löschung seiner Daten verlangen. Sedac verwendet Cookies zur Widererkennung des Besuchers, speziell und ausschließlich zur Vermeidung 
der wiederholten Eingaben von Zugangsdaten.

§ 9 Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so gelten die sonstigen Bestimmungen 
unvermindert fort. Die unwirksame Bestimmung soll durch eine Regelung ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmungen am nächsten kommt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN Kaufrechts finden keine Anwendung.
Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist Brandenburg a.d.H., soweit der Kunde Kaufmann oder juristische 
Person des öffentlichen Rechts bzw. öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Sedac ist berechtigt, auch am 
allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu klagen. Stand 01/05


